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 Veröffentlicht am 26.09.1956

Norm

ABGB §1295 Ia3e

ABGB §1302 A

Rechtssatz

Wenn mehrere Personen Sachen aus den eingelagerten Gegenständen verbracht und dadurch einen Schaden

verursacht haben, haften sie hiefür solidarisch, es sei denn, sie könnten beweisen, daß sie nur einen Teil des Schadens

verursacht haben und ihr Verhalten mit dem übrigen Schaden in keinerlei Zusammenhang steht. Daß der Schaden

gemeinschaftlich im Einverständnis zugefügt wurde, ist dabei nicht Voraussetzung (sogenannte "alternative

Kausalität").
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